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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Anlage erhalten Sie die Steuerhinweise zum August 2022.  

 

Als neue Auszubildende beschäftigen wir ab dem 01.08.2022  

Frau Vanessa Albrecht und Herr Justin Falinski in unserem Büro in Göttingen. 

 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Jäger, Frau Sydorova 

und Herr Bertling ihre Ausbildung zu Steuerfachangestellten im Juni 2022 

erfolgreich abgeschlossen haben. Frau Jäger und Frau Sydorova verstärken  

zukünftig unser Team in Göttingen als Steuerfachangestellte. 

 

Außerdem gratulieren wir unseren Mitarbeiterinnen Frau Scholz herzlich zum 35-Jährigen  

Firmenjubiläum und Frau Eberhardt zum 10-Jährigen Firmenjubiläum! Wir danken ihnen für  

die engagierte Zusammenarbeit und die langjährige Treue zum Unternehmen. 

 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbeschluss vom 29.03.2022 gegen  

eine Nichtzulassungsbeschwerde seine Rechtsprechung insoweit bestätigt, dass die 

Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsabsicht als das subjektive  

Tatbestandsmerkmal bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung angesehen wird. 

 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat im Mai 2022 entschieden, dass Landwirte die in die  

Regelbesteuerung wechseln, bereits im letzten Jahr der Pauschalierung auf bestimmte Kosten  

einen Vorsteuerabzug haben. 

 

Die Energiepreispauschale ist im September in den Lohnabrechnungen für Arbeitnehmer  

zu berücksichtigen. Weitere Infos finden Sie in diesen Rundschreiben. 

 

  Mit freundlichen Grüßen 

     Dr. Moser & Collegen 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 

  

…………………………………………. 

Denise Ludwikowski 

Steuerberaterin 

…………………………………………. 

Anja Lehmann 

M.Sc.agr., Steuerberaterin 

…………………………………………. 

Benjamin Dietrich 

Steuerberater 

…………………………………………. 

Carsten Isermann 

Dipl.-Kfm., Steuerberater, LB 

…………………………………………. 

Marcus Kalinowski 

Dipl.-Kfm., Steuerberater 

…………………………………………. 

Carsten Mörlins 

Dipl.-Kfm., Steuerberater 

…………………………………………. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2022 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.08.20221 12.09.20221 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 12.09.2022 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 12.09.2022 

Umsatzsteuer 10.08.20222 12.09.20223 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 15.08.2022 15.09.2022 

Scheck5 10.08.2022 12.09.2022 

Gewerbesteuer 15.08.20226 entfällt 

Grundsteuer 15.08.20226 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 18.08.2022 entfällt 

Scheck5 15.08.2022 entfällt 

Sozialversicherung7 29.08.2022 28.09.2022 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 

zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 

zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-

nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 

Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 

die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2022 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2022 

fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-

den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müs-

sen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2022/26.09.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regio-

nale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 

Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Einkommensteuer 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbe-

schluss vom 29.03.2022 gegen eine Nichtzulassungs-

beschwerde seine Rechtsprechung bestätigt, dass die 

Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusser-

zielungsabsicht als das subjektive Tatbestandsmerk-

mal bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

angesehen wird. 

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Über-

schusserzielungsabsicht sei als subjektives Tatbe-

standsmerkmal einkunftsartspezifisch und bereichs-

spezifisch ausgestaltet, während die Einkünfteerzie-

lungsabsicht in ihrer spezifischen Form der Gewinn-er-

zielungsabsicht gem. dem Einkommensteuergesetz 

eine andere Zielrichtung (Steuerbarkeit der Vermö-

gensebene) als die Überschusserzielungsabsicht habe. 

Ferner sei bei einer auf Dauer angelegten, auf 

Wohnimmobilien bezogenen Vermietungstätigkeit ty-

pisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzielungsab-

sicht auszugehen. Ob der Vermieter/Steuerpflichtige 

tatsächlich einen Totalüberschuss erziele, sei unerheb-

lich, denn zu einer dies überprüfenden Prognose 

komme es nicht. 

Hinweis 

Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung von 

Liebhaberei ist es notwendig, dass die Absicht be-

steht, einen Überschuss der Einnahmen über die 

Ausgaben auf die Dauer der Nutzung der Einkaufs-

quelle zu erzielen. 

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Über-

schusserzielungsabsicht ist in der Regel stets objekt-

bezogen zu prüfen. Die Prüfung kann zu jeder Zeit 

(vorher, während oder nach einer Vermietungs-

phase) anstehen. 

Demgegenüber gelte bei Immobilien, die nicht Wohn-

zwecken dienen (Gewerbeimmobilien), die Typisierung 

der Einkünfteerzielungsabsicht nicht. Hier müsse im 

Einzelfall geprüft werden, ob der Steuerpflichtige be-

absichtigt habe, auf die voraussichtliche Dauer der 

Nutzung einen Überschuss der Einnahmen über die 

Werbungskosten zu erzielen. Der Steuerpflichtige 

habe insoweit das Vorliegen der Einkünfteerzielungs-

absicht darzulegen und ggf. zu beweisen. Weiterge-

hende subjektive Elemente, wie etwa die Motivlage 

des Steuerpflichtigen bei der Hinnahme von (vorüber-

gehenden) Werbungskostenüberschüssen, seien nicht 

Bestandteil der einkunftsart- und bereichsspezifisch 

ausgestalteten Einkünfteerzielungsabsicht bei den Ein-

künften aus Vermietung und Verpachtung. 

Fälligkeitserfordernis bei der Zehn-Tages-Rege-

lung 

Im Streitfall ermittelte der Kläger seinen gewerblichen 

Gewinn durch eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung. 

Die Umsatzsteuer für die Monate Mai bis Juli 2017 

zahlte er verspätet (erst am 09.01.2018), machte die 

Zahlung dennoch als Betriebsausgabe für das Streit-

jahr 2017 geltend. Das beklagte Finanzamt gewährte 

den Abzug nicht. Es meinte, es lägen keine regelmäßig 

wiederkehrenden Ausgaben im Sinne des Einkom-

mensteuergesetzes vor, da die betroffene Umsatz-

steuer nicht rund um die Jahreswende 2017/2018, son-

dern weitaus früher fällig geworden sei. Einspruch und 

Klage gegen den Einkommensteuer- und Gewerbe-

steuermessbescheid hatten keinen Erfolg.  

Der Bundesfinanzhof wies die Revision zurück. Zwar 

handele es sich bei Umsatzsteuerzahlungen um regel-

mäßig wiederkehrende Ausgaben. Des Weiteren habe 

der Kläger die dem Streitjahr 2017 wirtschaftlich zuzu-

ordnende Umsatzsteuer auch innerhalb kurzer Zeit 

nach dem 31.12.2017 gezahlt. Hinzukommen müsse 

aber, dass die jeweilige Ausgabe auch kurze Zeit vor 

bzw. nach Ende des Jahres der wirtschaftlichen Zuge-

hörigkeit fällig geworden sei. 

Das häusliche Arbeitszimmer in Corona-Zeiten 

Nach dem Einkom-

mensteuergesetz 

sind grundsätzlich 

Kosten für ein Ar-

beitszimmer sowie 

die Kosten für des-

sen Ausstattung ab-

zugsfähig, wenn 

dem Arbeitnehmer 

oder auch Unternehmer kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht. Dieses Arbeitszimmer muss dafür mit 

den notwendigen Möbeln/Einrichtungsgegenständen 

ausgestattet sein. Das müssen aber nicht nur Büromö-

bel sein, der Bundesfinanzhof hat auch ein Klavierstu-

dio einer Musikpädagogin im häuslichen Ein- 

familienhaus als Arbeitszimmer anerkannt. Das gleiche 

gilt für den Arbeitsraum eines Schauspielers und Syn-

chronsprechers. Die Nutzung muss aber ausschließlich 

oder fast ausschließlich beruflich erfolgen. Für ein nach 

diesen Grundsätzen anzuerkennendes Zimmer sind 
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die abziehbaren Kosten auf jährlich 1.250 Euro be-

grenzt. Ein darüberhinausgehender Abzug ist nur 

möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit bil-

det. Wenn dies zutrifft, können sämtliche Aufwendun-

gen ohne die Höchstgrenze Werbungskosten oder Be-

triebsausgaben sein. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs fallen aber sehr viele Angehörige 

von beratenden Berufen unter die Begrenzungsregel, 

weil vielfach deren wesentliche Tätigkeit am Ort des 

beauftragenden Unternehmens ausgeübt wird und 

damit dort der Mittelpunkt besteht. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie kann aber auch eine 

andere Abzugsregelung mit Pauschalbeträgen geltend 

gemacht werden. Dabei besteht nicht die Vorausset-

zung, dass kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht. Wegen der Verhinderung der Ansteckungsge-

fahr an Corona kann der Arbeitgeber die sog. Home-

office-Pflicht anordnen bzw. sie selbst in Anspruch 

nehmen. Der Gesetzgeber hat für die häusliche Tätig-

keit eine Pauschale von 5 Euro pro Arbeitstag, höchs-

tens 600 Euro p. a. eingeführt, die anstelle der nachge-

wiesenen Kosten in Anspruch genommen werden kön-

nen. Für diese Kosten braucht kein separates Arbeits-

zimmer vorhanden sein. Diese Regelung gilt z. Zt. ab 

dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022. Bei Arbeitneh-

mern wird dieser Pauschalbetrag allerdings auf den 

Werbungskosten-Pauschbetrag angerechnet. 

Hinweis 

Neben der Homeoffice-Pauschale können die Auf-

wendungen für Arbeitsmittel (z. B. die Kosten für ei-

nen Schreibtisch, ein Bücherregal oder einen PC) zu-

sätzlich als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 

abgesetzt werden. 

Die Folgen des „Abfärbens“ im Steuerrecht 

Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen des re-

alen Lebens können ungewollte steuerliche Folgen 

herbeirufen. Dazu zählt z. B. das „Abfärben“. Dies pas-

siert im Ertragsteuerrecht dadurch, dass Wirtschafts-

güter (in der Regel Gebäude oder Grundstücke) einer 

Personengesellschaft an eine Kapitalgesellschaft mit 

oder ohne Miet-/Pachtzahlung zur Nutzung überlas-

sen werden, an der ein oder mehrere Gesellschafter 

dieser Personengengesellschaft auch Gesellschafter 

mit der Mehrheit der Stimmrechte an der Kapitalge-

sellschaft sind. Bei dieser Konstellation erzielt die Per-

sonengesellschaft keine Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung (Grundfall), sondern Einkünften aus Ge-

werbebetrieb. Diese Konstellation wird im Steuerrecht 

als Betriebsaufspaltung bezeichnet. Sie geht auf eine 

Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanz-

hofs aus 1971 (Az. GrS 2/71) zurück. 

Aber nicht nur die Einkünfte aus der Vermietung an die 

beherrschte Kapitalgesellschaft sind davon betroffen, 

sondern alle Einkünfte dieser Personengengesell-

schaft, wie z. B. die Vermietung an fremde Mieter oder 

Zinseinkünfte bzw. Dividenden. Das ist dann die ein-

gangs erwähnte „Abfärbung“.  

Diese Umqualifizierung der Einkünfte hat viele Folge-

wirkungen. Zunächst führt sie zur Gewerbesteuer-

pflicht des gesamten Gewinns bei der Personengesell-

schaft. Weiterhin sind auch sämtliche Verkäufe oder 

Entnahmen von Grundstücken oder sonstigem Vermö-

gen aus der Personengesellschaft unabhängig vom 

Zeitpunkt der Anschaffung steuerpflichtig (die 10-Jah-

res-Frist gilt nicht!). Bei Überschreiten der Buchfüh-

rungsgrenzen gem. § 141 AO muss der Gewinn durch 

Bilanzierung mittels einer kaufmännischen Buchfüh-

rung ermittelt werden. Schließlich unterliegt die Perso-

nengesellschaft auch der steuerlichen Außenprüfung 

nach den §§ 193 ff. AO. 

Besonders unangenehm, da teuer, können die steuer-

lichen Folgen dann werden, wenn die beschriebene 

Betriebsaufspaltung ungeplant endet. Dies kann z. B. 

durch Anteilsveränderungen bei Schenkung oder 

durch einen Erbanfall passieren. Fällt die Beherrschung 

weg, hat dies zwingend die Beendigung der Betriebs-

aufspaltung zur Folge. Die Mitunternehmeranteile 

werden zum Privatvermögen mit der Folge einer Ent-

nahmebesteuerung des Vermögens aus der Personen-

gesellschaft zum gemeinen Wert. Sämtliche stillen Re-

serven werden dabei steuerlich erfasst und der Besteu-

erung zugeführt, ohne dass den Gesellschaftern durch 

diesen Vorgang Liquidität zufließt.  

Hinweis 

Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung werden die 

Geschäftsanteile der Kapitalgesellschaft notwendi-

ges Sonderbetriebsvermögen des entsprechenden 

Mitunternehmers.  

Kommt es zu der oben dargestellten ungewollten 

Beendigung, müssen auch diese Anteile mit dem ge-

meinen Wert ins Privatvermögen überführt werden. 

Die Ausführungen zur Betriebsaufspaltung gelten 

auch bei einem Steuerpflichtigen, soweit die Voraus-

setzungen vorliegen. Auch dann kommt es zu den 

steuerlichen Wirkungen wie oben beschrieben. 
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Allgemeines 

Energiepauschale 

im Mai dieses Jahres wurde das Steuerentlastungsge-

setz für 2022 verabschiedet. Mit dem Steuerentlas-

tungsgesetz wurde unter anderem beschlossen, dass 

Anspruchsberechtigte für das Jahr 2022 eine einmalige 

Energiepreispauschale in Höhe von 300,00 € erhalten.  

 

Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich alle unbe-

schränkt Steuerpflichtigen in Deutschland, die Ein-

künfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbständiger Arbeit o-

der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielen. 

 

Auszahlung der Energiepreispauschale bei Ein-

künften aus nichtselbständiger Arbeit durch den 

Arbeitgeber 

 

Für Steuerpflichtige, die Einkünfte aus nichtselbständi-

ger Arbeit erzielen, erfolgt die Auszahlung der Ener-

giepreispauschale grundsätzlich von dem Arbeitgeber, 

wenn das Dienstverhältnis zum 01.09.2022 bereits be-

stand oder zum 01.09.2022 aufgenommen wurde und 

der Lohnabrechnung des Arbeitnehmers einer der 

Steuerklassen 1 bis 5 oder der pauschalen Besteue-

rung nach § 40a Abs. 2 EStG (geringfügige Beschäfti-

gung) zu Grunde liegt. Für kurzfristig Beschäftigte mit 

einer Pauschalierung der Lohnsteuer in Höhe von 5,00 

% sowie 25,00 % sieht der Gesetzgeber keine Auszah-

lungsverpflichtung durch den Arbeitgeber vor. Arbeit-

geber haben demnach für diese Arbeitnehmergruppe 

ein Wahlrecht, ob sie die Energiepreispauschale aus-

zahlen oder nicht. 

 

Bei einer Auszahlung der Energiepreispauschale an 

geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte ist zu beach-

ten, dass die Energiepreispauschale nur an Arbeitneh-

mer ausgezahlt werden kann, wenn diese ihre Haupt-

beschäftigung bei dem Arbeitgeber ausüben. Gering-

fügig sowie kurzfristig Beschäftigte müssen die Aus-

übung einer Hauptbeschäftigung vor Auszahlung der 

Energiepreispauschale dem Arbeitgeber schriftlich be-

stätigen. 

 

Der Arbeitgeber muss die Energiepreispauschale 

grundsätzlich mit der Lohnabrechnung für den Monat 

September 2022 an die Arbeitnehmer auszahlen und 

erhält ausgezahlten Energiepreispauschalen über die 

Lohnsteueranmeldung zurück. 

 

Erfolgt die Lohnsteueranmeldung monatlich, erhält er 

diese über die Lohnsteueranmeldung für den Monat 

August 2022 zurück. Wird die Lohnsteueranmeldung 

vierteljährlich bei dem Finanzamt eingereicht, erhält 

der Arbeitgeber die Energiepreispauschale mit der Ab-

gabe der Lohnsteuer-Anmeldung des dritten Quartals 

2022 zurück. Bei Abgabe von vierteljährlichen Lohn-

steuer-Anmeldungen hat der Arbeitgeber zudem das 

Wahlrecht die Energiepreispauschale mit der Lohnab-

rechnung für den Monat September 2022 oder Okto-

ber 2022 an die Arbeitnehmer auszubezahlen. Bei Ab-

gabe einer jährlichen Lohnsteueranmeldung ist der Ar-

beitgeber nicht verpflichtet die Energiepreispauschale 

an die Arbeitnehmer auszuzahlen. Sollte er sich für 

eine Auszahlung entscheiden, ist diese mit der Lohn-

abrechnung für den Monat September 2022 auszuzah-

len. Er erhält die Energiepreispauschale über die jähr-

liche Lohnsteueranmeldung zurück. 

Auszahlung der Energiekostenpauschale, wenn die 

Auszahlung nicht durch den Arbeitgeber erfolgt ist 

 

Steuerpflichtige, die keine Einkünfte aus nichtselbstän-

diger Arbeit erzielen oder Steuerpflichtigen, denen die 

Energiepreispauschale nicht von dem Arbeitgeber 

ausbezahlt wurde, erhalten die Energiepreispauschale 

über die Einkommensteuerveranlagung 2022. Das Fi-

nanzamt wird mit Erlass des Einkommensteuerbe-

scheides 2022 nach Abgabe einer Einkommensteuer-

erklärung die Energiepreispauschale von Amts wegen 

festsetzten. 

 

Sofern Steuerpflichtige laufende Einkommensteuer-

Vorauszahlungen leisten, wird die Einkommensteuer-

Vorauszahlung des dritten Quartals um die Energie-

preispauschale in Höhe von 300,00 € gemindert. Steu-

erpflichtige, die dem Finanzamt kein SEPA-Lastschrift-

mandat für die automatische Abbuchung der Einkom-

mensteuer-Vorauszahlung erteilt haben, müssen da-
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rauf achten, dass die zu überweisende Einkommens-

teuer-Vorauszahlung um 300,00 € zu reduzieren ist. 

Durch die Anrechnung der Energiepreispauschale 

kann die Einkommensteuer-Vorauszahlung maximal 

auf 0,00 € reduziert werden.  

 

Insgesamt ist zu beachten, dass alle Anspruchsberech-

tigten spätestens mit Abgabe der persönlichen Ein-

kommensteuererklärung 2022 die Energiepreispau-

schale in Höhe von 300,00 € erhalten werden. Sollte 

eine Auszahlung der Energiepreispauschale über den 

Arbeitgeber oder im Rahmen der Reduzierung der Ein-

kommensteuer-Vorauszahlung des dritten Quartals 

2022 nicht erfolgt sein, hat somit jeder Antragsberech-

tigte über die Abgabe der persönlichen Einkommen-

steuererklärung 2022 die Möglichkeit die Energie-

preispauschale zu erhalten.  

 

Ertragssteuerliche und sozialversicherungsrechtli-

che Behandlung 

 

Die Energiepreispauschale ist einkommensteuerpflich-

tig und sozialversicherungsfrei zu behandeln. Lediglich 

geringfügig sowie kurzfristig Beschäftigte, deren Ge-

halt der Pauschalierung der Lohnsteuer unterliegt, er-

halten die Energiepreispauschale steuer- und sozial-

versicherungsfrei ausbezahlt. Es bleibt jedoch abzu-

warten, ob diese Privilegierung verfassungsgemäß ist. 

 

Wichtig ist zudem, dass jeder Anspruchsberechtigte 

die Energiepreispauschale in Höhe von 300,00 € nur 

einmalig erhalten kann.  

Umsatzsteuer 

Leistungen eines Museumsführers können um-

satzsteuerbefreit sein 

Der Kläger ist als Gästeführer in einem Museum tätig, 

das ausschließlich über Gruppenführungen begehbar 

ist. Auftraggeber des Klägers ist eine gemeinnützige 

Stiftung, die das Museum betreibt und steuerfreie Um-

sätze an die Museumsbesucher erbringt. Die zustän-

dige Bezirksregierung hat dem Kläger bescheinigt, 

dass er als Museumsführer die gleichen kulturellen 

Aufgaben erfüllt wie vergleichbare Einrichtungen in öf-

fentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Finanzamt ging 

davon aus, dass die Umsätze des Klägers trotzdem 

umsatzsteuerpflichtig seien.  

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass Umsätze der 

staatlichen Museen sowie „gleichartiger Einrichtun-

gen“ anderer Unternehmer steuerfrei seien, wenn die 

zuständige Landesbehörde sowohl Museum als auch 

Museumsführer bescheinigt habe, dass sie die glei-

chen kulturellen Aufgaben wie die staatlichen Museen 

erfüllen. Steuerfrei seien die typischen Museumsleis-

tungen, zu denen auch die Führung der Gäste gehöre. 

Das Museum, mit dem der Leistende seine Museums-

leistung erbringe, dürfe auch das Museum einer drit-

ten Person (hier: der Stiftung) sein. Allerdings sei auch 

klar, dass die Leistungen anderer selbstständiger Sub-

unternehmer des Museums, die über keine entspre-

chende Bescheinigung verfügen, weil sie nicht selbst 

kulturelle Leistungen erbringen (z. B. Sicherheits-, Rei-

nigungs- oder Hausmeisterdienst des Museums), nicht 

umsatzsteuerfrei sind. 

Kein Vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen mög-

lich 

Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein Vor-

steuerabzug aus von der Steuerfahndung festgestell-

ten Schwarzeinkäufen nicht möglich ist, wenn keine 

entsprechenden Rechnungen vorliegen. 

Die Klägerin betrieb einen Kiosk. Bei einer bei einer 

Lieferantin durchgeführten Steuerfahndungsprüfung 

wurde festgestellt, dass diese der Klägerin die Möglich-

keit eingeräumt hatte, Waren gegen Barzahlung ohne 

ordnungsgemäße Rechnung zu beziehen. Daraufhin 

führte eine bei der Klägerin durchgeführte Betriebs-

prüfung zu dem Ergebnis, dass sie Eingangsumsätze 

der Lieferantin und die entsprechenden Ausgangsum-

sätze nicht in ihrer Buchführung erfasst hatte. Das be-

klagte Finanzamt schätzte die Umsätze bei der Kläge-

rin hinzu, gewährte aber mangels Rechnungen keinen 

Vorsteuerabzug auf die Schwarzeinkäufe.  

Umsatzsteuer für bei Überlassung von elektroni-

schen Zahlungskarten erhobenem Kartenpfand? 

Fraglich war, ob ein sog. Kartenpfand für den Erwerb 

einer elektronischen Zahlungskarte eine steuerbare 

und steuerpflichtige Leistung darstellt oder ob es sich 

um eine nicht steuerbare Schadensersatzleistung han-

delt. Wenn die Qualifikation als Schadensersatz ver-

neint werde, stelle die Überlassung der Zahlungskarte 

dann eine unselbstständige Nebenleistung zu dem 

(nicht steuerbaren) Tausch von Zahlungsmitteln dar 

bzw. handele es sich um eine Nebenleistung zu den 
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steuerfreien Umsätzen von gesetzlichen Zahlungsmit-

teln oder den steuerfreien Umsätzen im Zahlungsver-

kehr? 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass es sich bei dem 

im Rahmen eines bargeldlosen Zahlungssystems für 

die Überlassung elektronischer Zahlungskarten in Sta-

dien erhobenen Kartenpfand nicht um pauschalierten 

(durch die Kartenrückgabe auflösend bedingten) 

Schadensersatz handelt, sondern um eine steuerbare 

sonstige Leistung, die als Umsatz im Zahlungs- und 

Überweisungsverkehr steuerfrei ist, wenn der leistende 

Unternehmer selbst die Übertragung von Geldern vor-

nimmt. 

Vorsteuerabzug bei einem pauschalierenden 

Landwirt für Eingangsleistungen, die verwendet 

werden sollen für Ausgangsumsätze, die wegen 

des §24 Abs. 1 UStG n.F. der Regelbesteuerung 

unterliegen werden. 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat mit Urteil vom 

05.05.2022 entschieden, dass ein pauschalierender 

Landwirt, der Eingangsleistungen unter der Geltung 

der Durchschnittssatzbesteuerung bezieht, trotz §24 

Abs. 1 Satz 4 UStG die Vorsteuer geltend machen kann, 

wenn er die bezogenen Leistungen für Umsätze ver-

wenden will, die wegen der Einführung der Grenze von 

600.000 € der Regelbesteuerung unterliegen werden. 

Zu dem Urteil ist Revision beim Bundesfinanzhof an-

hängig. Es bleibt demnach abzuwarten, ob der BFH der 

Auffassung des Finanzgerichtes folgen wird. 

Erbschaftsteuer 

Freibeträge bei Zusammentreffen mehrerer Nach-

erbschaften 

Haben mehrere Erblasser denselben Vorerben und 

nach dessen Tod denselben Nacherben eingesetzt, 

steht nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs dem 

Nacherben auf Antrag für alle der Nacherbfolge unter-

liegenden Erbmassen insgesamt nur ein Freibetrag zu. 

Im Streitfall verstarben der Großvater und die Groß-

mutter der Kläger. Die Großeltern hatten die Tante der 

Kläger als Vorerbin und auf deren Tod u. a. die Kläger 

als Nacherben eingesetzt. Im Jahr 2015 verstarb die 

Tante und wurde ihrerseits u. a. durch die Kläger als 

Miterben beerbt. Der Vater der Kläger war bereits vor 

der Vorerbin verstorben. In der Erbschaftsteuererklä-

rung stellten die Kläger Anträge, der Versteuerung der 

Nacherbfälle ihr Verwandtschaftsverhältnis zu den 

Großeltern zugrunde zu legen. Das Finanzamt berück-

sichtigte in den Erbschaftsteuerbescheiden gegenüber 

den Klägern Freibeträge i. H. v. 400.000 Euro pro Erben.  

Gewerbesteuer 

Hinzurechnung der vertraglich auf gewerbe- 

treibenden Mieter umgelegten Grundsteuer 

Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der Gewinn aus 

Gewerbebetrieb durch Hinzurechnungen und Kürzun-

gen modifiziert. Hinzuzurechnen ist u. a. ein Achtel der 

Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung der unbe-

weglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, so-

weit die Aufwendungen bei der Ermittlung des Ge-

winns abgesetzt worden sind. 

Eine GmbH hatte von ihren Gesellschaftern ein Be-

triebsgebäude gemietet. Im Mietvertrag war verein-

bart, dass die GmbH als Mieterin die Grundsteuer tra-

gen sollte. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die 

auf die GmbH vertraglich umgelegte Grundsteuer zu 

der von ihr zu zahlenden Miete gehöre und deshalb 

gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sei. Das Fi-

nanzgericht sah das anders und gab der Klage statt. 

Der Bundesfinanzhof gab jedoch der Finanzbehörde 

Recht. Der vom Gesetz verwendete Begriff der Miet- 

und Pachtzinsen sei wirtschaftlich zu verstehen. Dazu 

gehören auch vom Mieter getragene Aufwendungen, 

die nach dem gesetzestypischen Lastenverteilungssys-

tem eigentlich vom Vermieter zu tragen wären, aber 

vertraglich vom Mieter übernommen werden. Ein der-

artiger Fall liege hier vor. Schuldner der Grundsteuer 

sei der Eigentümer, d. h. der Vermieter. Zivilrechtlich 

könne die Grundsteuer jedoch auf den Mieter über-

wälzt werden. Sie fließe damit in den Mietzins ein, der 

gewerbesteuerrechtlich zum Teil hinzuzurechnen sei. 

Die Hinzurechnung könne somit nicht dadurch redu-

ziert werden, dass der Mieter Aufwendungen über-

nehme, die eigentlich vom Vermieter zu tragen wären 

und dieser im Gegenzug einen entsprechend gemin-

derten Mietzins akzeptiere. 

Verfahrensrecht 

Hinzuschätzung nach Außenprüfung bei Einzel-

handelsunternehmen 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschie-

den, dass bezüglich einer Hinzuschätzung keine Än-

derung erfolgt, wenn nur eine gewisse Wahrschein-
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lichkeit besteht, dass Betriebseinnahmen nicht er-

klärt wurden.  

Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu ändern, 

soweit Tatsachen oder Beweismittel nachträglich 

bekannt werden, die zu einer höheren Steuer füh-

ren. Tatsachen im Sinne dieser Vorschrift sind alle 

Sachverhaltsbestandteile, die Merkmal oder Teil-

stück des gesetzlichen Steuertatbestandes sein kön-

nen, also Zustände, Vorgänge, Beziehungen und Ei-

genschaften materieller oder immaterieller Art. Tat-

sachen sind die Merkmale, die den steuerlichen Tat-

bestand ausfüllen, weil sie unter den Tatbestand 

subsumiert die steuerliche Folge ergeben. Auch 

Hilfstatsachen, die einen Schluss auf das Vorliegen 

einer Haupttatsache, die Element des gesetzlichen 

Tatbestandes ist, könnten die Änderungsbefugnis 

der Finanzbehörde eröffnen. Hilfstatsachen dürften 

allerdings nur dann herangezogen werden, wenn sie 

einen sicheren Schluss auf das Vorliegen der Haupt-

tatsache zulassen; bloße Vermutungen oder Wahr-

scheinlichkeiten reichten hierfür nicht aus. Aus dem 

„soweit“-Satz folgt weiterhin, dass eine Änderung 

der Besteuerungsgrundlagen nur in dem Umfang 

zulässig ist, in dem die nachträglich bekannt gewor-

dene Tatsache ursächlich für eine höhere Steuer-

festsetzung ist. Die Feststellungslast für die tatsäch-

lichen Voraussetzungen trägt die Finanzbehörde. 

Die Finanzbehörde hat die Besteuerungsgrundla-

gen zu schätzen, soweit sie sie nicht ermitteln oder 

berechnen kann. Dabei sind alle Umstände zu be-

rücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung 

sind. Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der 

Steuerpflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die 

er nach den Steuergesetzen zu führen hat, nicht vor-

legen kann, wenn die Buchführung oder die Auf-

zeichnungen der Besteuerung nicht nach § 158 AO 

zugrunde gelegt werden oder wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvoll-

ständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemachten 

Angaben zu steuerpflichtigen Einnahmen oder Be-

triebsvermögensmehrungen bestehen. Dabei ist bei 

Unternehmern mit Gewinnerermittlung durch Ein-

nahme-Überschuss-Rechnung zum einen die um-

satzsteuerrechtliche Verpflichtung zur Aufzeich-

nung der Betriebseinnahmen zu beachten, da sie 

auch unmittelbar für das Einkommensteuergesetz 

wirkt. Zum anderen sind die Vorschriften über die 

Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung zu beach-

ten.  

 

 

Arbeitsrecht 

Zwölf Euro Mindestlohn ab Oktober 2022 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 23.02.2022 hat die 

Bundesregierung eine einmalige gesetzliche Erhö-

hung des Mindestlohnes auf zwölf Euro brutto die 

Stunde auf den Weg gebracht. Dieses zentrale An-

liegen der Bundesregierung ist nun umgesetzt und 

tritt zum 01.10.2022 in Kraft. 


